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Parkieren	auf	
Quartierstrassen

Zum	Erklär-Video
«Parkieren	auf	
Quartierstrassen»:	

✔



	 	Parkieren	auf	Quartierstrassen
 
→	 	Fahrzeuge sind, wenn immer möglich,  

auf Parkplätzen abzustellen. 
 
→	 	Das Parkieren auf der Fahrbahn ist nur 

dann gestattet, wenn keine Parkfelder 
markiert sind, kein Parkverbot besteht und 
niemand dadurch behindert wird.

 
→	 	Voraussetzung dafür ist eine Restfahrbahn- 

breite von 3 Metern, damit beispiels- 
weise Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr oder 
Müllfahrzeuge passieren können.

 
→	 	Das Parkieren auf dem Trottoir ist  

nicht erlaubt.
 
→	 	Die Mehrheit der Quartierstrassen in  

Vaduz ist für das Parkieren von Fahrzeugen 
auf der Fahrbahn zu schmal.

Was	tun,	wenn	es	in	
Quartierstrassen	zu	wenig	Platz	
zum	Parkieren	hat?
 
In Vaduz stehen ausreichend 
öffentliche Parkplätze zur 
Verfügung. Der Ortsbus Vaduz ist 
zudem täglich von 6 bis 19 Uhr 
kostenlos unterwegs.

Hier gehts zum Fahrplan:

Bei	Fragen	wenden	Sie	sich	bitte	
an	die	Gemeindepolizei	Vaduz:
Städtle 14, 9490 Vaduz, 
T +423 237 78 50, www.vaduz.li

Danke	für	Ihre	Unterstützung!
Halten wir uns alle an diese 
einfachen Regeln – für ein gutes 
und sicheres Miteinander!


